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PRIVATARCHIVE IM SCHWEIZERISCHEN
BUNDESARCHIV:

DAS SAMMLUNGSKONZEPT
von Dr. Gaby KwocA-MhimZ

I. AUSGANGSLAGE UND STELLEN-
WERT DER PRIVATARCHIVE IM
BUNDESARCHIV

Mit mehr als 500 Privatarchiven natürlicher und juristischer
Personen gehört das Bundesarchiv heute zu den grössten
nachlassverwahrenden Institutionen der Schweiz. Der
Schwerpunkt des heterogenen Bestands liegt bei den Nach-
lassen und Privatarchiven von Bundesräten und bedeuten-
den Persönlichkeiten aus Politik, Verwaltung, Armee und
Geschichtswissenschaft des 19. und 20. Jahrhunderts. Trotz
der historischen Bedeutung privater Unterlagen wurden
diese bisher zu wenig beachtet und archivintern nicht prio-
ritär behandelt, da die Mittel des Bundesarchivs grössten-
teils durch die Aktenablieferungen der Bundesverwaltung
gebunden sind. Die knappen personellen Ressourcen, die für
Privatarchive zur Verfügung stehen, wurden zudem wenig
systematisch eingesetzt.
Das Sammlungskonzept bildet eine Leitplanke für die inter-
ne Arbeit im Bundesarchiv. Es dient dazu, die eigene Samm-

lung von Privatarchiven zu valorisieren und die Unterlagen
der Bundesverwaltung systematisch zu ergänzen. Das Kon-

zept umschreibt in Grundzügen die Hauptabteilung J.i und
J.2, Depositen und Schenkungen, die rechtlichen Grund-
lagen für die Archivierung von Privatarchiven, die Akquisi-
tionsstrategie des Bundesarchivs und die interne Behand-

lung dieses Archivguts. Es erläutert die Politik des Bundes-

archivs, Privatarchive natürlicher und juristischer
Personen von gesamtschweizerischer Bedeutung zu sichern,
zu erschliessen und zu vermitteln.

II. DAS SAMMLUNGSKONZEPT
Das Bundesarchiv versteht sich als das Gedächtnis der Na-
tion. Nachlässe von Personen des privaten und öffentlichen
Rechts können die Unterlagen des Bundes wesentlich ergän-
zen und bilden eine zusätzliche Quelle für die historische
und sozialwissenschaftliche Forschung. Ziel ist der Aufbau
und die Erhaltung einer logischen Sammlung, geprägt von
Kohärenz (innerhalb der Hauptabteilung J. 1/2) und Kom-

plementarität (zu den Bundesakten). Angestrebt wird eine

qualitative Ergänzung der Sammlung in den unten skizzier-
ten Bereichen von Gruppen natürlicher und juristischer
Personen. Die Hauptabteilung J wächst passin durch Nach-
lässe, die dem Bundesarchiv angeboten werden. Das Bundes-
archiv prüft diese Angebote; Abweichungen von der Akquisi-
tionsstrategie des Sammlungskonzepts sind möglich, um dem
Wunsch von Deponent/innen oder dem Kriterium der

Nichtaufteilung von Privatarchiven zu entsprechen. Das

Bundesarchiv behält sich vor, Angebote abzulehnen oder

potentielle Deponent/innen an geeignetere Institutionen zu
verweisen.

Die Hauptabteilung J wächst aktiv durch die gezielte Akqui-
sition von Privatarchiven zu den verschiedenen Schwer-

punkten des Bestandes von Privatarchiven des Bundes-
archivs. Bei Anfragen und Verhandlungen sind der freie
Wille der Deponenten und Donatorinnen und ihr Bedürfnis
nach Diskretion zu respektieren. Das Bundesarchiv betreibt
keinen Handel mit Nachlässen.

I. A/cquisitionspo/itik
Priorifiir werden ausser den ßaadesrät/ianeu folgende Per-

sonengruppen des gesamtschweizerischen öffentlichen Le-
bens angesprochen:
• Vertreter/innen der Legislative, Exekutive und der

Judikative auf Bundesebene (Magistraten, Spitzen-
beamt/innen)

• Weitere bedeutende Politiker/innen (z.B. Präsident/innen
von gesamtschweizerischen Parteien, Vertreter/innen im
Europarat, Vertreter/innen bei internationalen Organi-
sationen)

• Oberste Chefbeamt/innen bzw. Mandatäre (Direktor/innen
von Bundesämtern, Bundesanwält/innen, Botschafter/-
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innen, Ombudsmänner, Gleichstellungsbeauftragte des

Bundes, Staatssekretär/innen, Delegierte, Vorsitzende

von eidgenössischen ausserparlamentarischen
Kommissionen [Expertengremien])

• Hohe Militärpersonen
• Wissenschafter/innen (Staatsrechtler/innen und Polito-

log/innen, Vertreter/innen der Universitäten oder wissen-
schaftlicher Institutionen) und Spitzenvertreter/innen
von forschungs- und hochschulpolitischen Institutionen

• Vertreter/innen der Wirtschaft, des kulturellen und
gesellschaftlichen Lebens (Präsident/innen, Direktor/innen
und Generalsekretär/innen von schweizerischen

Institutionen, die ihre Privatarchive im Bundesarchiv
deponieren, [General-] Direktor/innen von nationalen
Medienunternehmen, bedeutende Journalist/innen)

Juristische Personen mit gesamtschweizerischer Bedeutung
und nationale Organisationen bdden den Schwerpunkt der

Hauptabteilung J.2:
• Juristische Personen mit gesamtschweizerischer

Bedeutung (Vereinigungen, Institute, Hilfswerke,
Kommissionen wie ausserparlamentarische und

Experten-Kommissionen, Landesausstellungen, Schweizér
Vereine und Institutionen im Ausland, Internationale
Organisationen aus dem gouvernementalen und nongou-
vernementalen Bereich)

• Audiovisueller Bereich (AV-Bereieh) im Rahmen des

Vereins Memoriav (Nationale Medien: Sendegefässe mit
dem thematischen Schwerpunkt «politische Information»)

Diese Aufzählung soll Ojffe/iheh gegenüber potentiellen De-

ponent/innen demonstrieren und die schwierige Abgrenzung
gegenüber anderen Institutionen erleichtern. Wir gehen vom
Grundsatz aus, dass sich das Bundesarchiv und andere
nachlassverwahrende öffentliche Institutionen nic/ii fconfcur-

renzieren. Bei Zweifelsfällen versucht das Bundesarchiv, in
gegenseitiger Absprache vor der Übernahme eine für die

Sicherung und Benutzung des Bestandes optimale Lösung zu
erreichen. Dies gilt für Archive von Politiker/innen und
auch für Bestände von Organisationen, die vom Bund finan-
zieh unterstützt werden oder eine wichtige politische Rolle

von gesamtschweizerischer Bedeutung wahrnehmen.
Eine Archivierung im Bundesarchiv ist geeignet für Privat-
archive von natürlichen und juristischen Personen, die in
einem Austel/uugs- bzw. Ma/icZatsverhäZtms zum Bund stan-
den. Personen, deren Huudufcteu gemäss BGA ins Bundes-

archiv gelangen, werden zudem auf ihr Privatarchiv hin
angesprochen, ebenso Personen, deren Arbeitsbereich eine

enge Beziehung zu Organisationen aufweist, die ihre Unter-
lagen in der Hauptabteilung J.2 deponieren. Diese Privatar-
chive ergänzen die Akten der Verwaltung und die Archive
juristischer Personen.
Durch Informationen über neu akquirierte oder erschlösse-

ne Privatarchive wird in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein

für die privaten Aspekte der Geschichte geschaffen. In die-

sem Sinne verstärkt das Bundesarchiv auch in diesem Be-

reich seine Tätigkeit uucb aussen, um das B;mc/e.sarchtt/ ais

nacbiossueru/abreude Institution bekannt zu machen. Po-

tentielle Deponent/innen von Privatarchiven und historisch

engagierte Personen werden eingeladen, dem 1998 gegriinde-
ten Förderuerein beizutreten. Natürliche Personen werden

möglichst vor dem Ausscheiden aus dem Amt durch ein In-
/ormationsscbreiben über die Sammlung von Privatarchiven
des Bundesarchivs in/ormiert und a/igp/rag/, ob sie mit dem

Bundesarchiv über eine spätere Deponierung ihres Privatar-
chivs zu verhandeln bereit sind.
Jede Ablieferung eines Privatarchives oder die Zusage, einen
Nachlass testamentarisch dem Bundesarchiv zu überschrei-
ben, wird durch eine schriftliche Vereinbarung zwischen
Bundesarchiv und Deponent/in bestätigt. Zuvor abgegebene

Musterverträge in deutscher und/ranzösischer Sprache
werden individuell angepasst. In der Vereinbarung sind die

Leistungen des Bundesarchivs festgehalten, werden Fragen
der Aufarbeitung, der Einsichtnahme durch Drittpersonen
und des Urheberrechts geregelt; eine Klausel betr. Auflösung
der Vereinbarung ist beigefügt, ebenso die Regelung des

Vorkaufsrechts und die Vergütung von Aufbewahrungsko-
sten. Das Bundesarchiv übernimmt Privatarchive primär als

Gescheufc, in zweiter Linie als Depot. Fehlen Übernahmever-

träge, was bei älteren Privatarchiven gelegentlich vorkommt,
hält sich das Bundesarchiv an die Bestimmungen für das

Archivgut des Bundes.
Das Bundesarchiv herät die Deponent/innen bei der Orä-

uuug, Verwaltung, Sicherung und Ahgahe ihrer Unterlagen
und kann diese Dienste, insbesondere Ordnung und Konser-

vierung der Akten, je nach Abmachung in Rechnung stellen.
Bei monothematischen Splitternachlässen mit vernachlässig-
barem persönlichem Bezug behält sich das Bundesarchiv

vor, Sammelbestände zu eröffnen (z.B. Truppentagebücher
aus dem Aktivdienst 1939-1945).
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Neue PrieaJarc/iive natürlicher Personen sollen zur Ergän-

zung des 1992 publizierten «ßeperfonaoi der Nachlässe^
dem .Schwewen'sehea L(fe/Ytfii/-arr/iii' in der Sc/tweiseri-
sche/i Landeshihhofhefc gemeldet werden. Das Rundesarchiv
setzt sich gegenüber diesen beiden Institutionen für die
Übernahme ihrer gegenüber PSA und BBS vertraghch zuge-
sicherten Koordinationsaufgabe und damit für die Weiter-

führung des Nachschlagewerks und der Datenbank ein. Ein
entsprechendes Verzeichnis der Privatarchive juristischer
Personen in der Schweiz ist immer noch pendent.

2. Zusammenarbeit mit anderen nac/dassrerwa/irenden
/nsfifafionen
Auch wenn eine Koordination auf gesamtschweizerischer
Ebene aussteht, bemüht sich das Bundesarchiv um eine gute
Zusammenarbeit. Dazu gehört in erster Linie das persönli-
che Gespräch, in zweiter Linie sind Abgrenzungsvereinba-

rungen zwischen nachlassverwahrenden Institutionen anzu-
streben und der Austausch in Arbeitsgruppen wie derjenigen
zu den «Archiven der privaten IltrJsc/ia/f» im Rahmen von
VSA und BBS zu fördern. Abgxe7izung heisst Festschreibung
des eigenen Sammlungsschwerpunktes und gegenseitige (Wei-

ter-)Vermittlung von potentiellen Deponent/innen oder von
Privatarchiven. Als Richtlinie gilt, Bestände nicht auseinan-
derzureissen, sondern in ihrer Gesamtheit zu erhalten und
nicht nach beruflichen Funktionen oder Karriereschritten
eines Deponenten aufzuteilen. Dem Austausch von Verzeich-
/rissen kommt deshalb vermehrte Bedeutung zu.

3. Arrhiri/iferner f/mgang mit Rrirafarrhiren
Grundsätzlich gilt, dass Privatarchive gleich behandelt wer-
den wie öffenthches Archivgut und den archivischen Abläu-
fen mit den entsprechenden Zuständigkeiten folgen. Au/-
wandpriorisierung und -/ntni/na/iste/'ung nach teilweise
individuell festzulegenden Kriterien stehen beim Abschluss

von Verträgen im Vordergrund. Bei der Erschliessung von
Privatarchiven gelten die Normen von ESAD-G^ und die

Erschliessungsrichtlinien des Bundesarchivs. Die Bewertung
eines Privatarchivs, d.h. das Ausscheiden und die Vernich-

tung unbedeutender f/nterlage/i und Donb/effen, erfolgt
ausschliesslich gemäss den vertraglichen Vereinbarungen

Bonnsrstag,clen 28.Kovember l94o.

lo.oo:

Pg.Sr.l/lII:
E57ER:

Telephcnische Keldung Ludivon der SDA:
Aktion gegen mich im 8ang von Staatsrat Gottfried
Keller,Sarrau zmiBmmm,fUr Stucki .behauptet,ich
könae nicht einmal französisch,seia ein smhtoshmi»
schlechter Jurist.sonst rcgre ichnicht andrr"Neuen
ferner Seitum" im übrigen sei ich ein Aemtl i/'ger
und wür-'e im «alle der Be;l nur der Adjutant des
Herrn Kinger im Bundesrat

Unter der Aktion gegen mich stetainti steht nych
wie vor die deutsche Gesandt s chaw in Sern ;
der deutsche Gesandte Kinister Köcher tel in dieser
Bache bei Iderieruncsrat von Steiger torgesprccte n.

Auf die Frage von Lildi.nas namentlich J'egenübe rKeiler gemacht werden Jönnte.häbe îcnjede Akt? on
abgelehnt

BAr 1090
Tagebucheintrag von Bundesrat Markus Feldmann (1897-1958)
vom 27. November 1940, Schweizerisches Bundesarchiv: J.1.3

oder nach Absprache mit den Deponent/innen. Nachlässe
werden auf u/iheschrä/ikte Zeit hin aufbewahrt, sofern im
Vertrag nicht anders festgehalten. Das Bundesarchiv behält
sich eine Auswertung eines Privatarchivs durch Ausstellun-

gen und Publikationen vor, wenn dies durch die vertragli-
chen Bestimmungen nicht ausgeschlossen ist.

III. SCHLUSS
Die Ausarbeitung eines Sammlungskonzepts für Privatarchi-
ve im Schweizerischen Bundesarchiv hat der Arbeit in die-

sem eher marginalen Bereich Auftrieb gegeben. Die Aufli-
stung der prioritär zu behandelnden Kategorien juristischer
und natürlicher Personen schärft den Blick für das Wesent-
liehe. Die Akquisitionspolitik öffnet einen weitgespannten
Raum, dem aber durch die knappen personellen Ressourcen
wieder Grenzen gesetzt werden. Angebote werden deshalb

genau geprüft, der Kontakt mit potentiellen Donatoren und
Deponentinnen wird möglichst frühzeitig aufgenommen und
sorgfältig gepflegt.
Es ist unser Ziel, eine kohärentere, besser bekannte und
erschlossene Sammlung von Privatarchiven zu verwahren
und der Forschung zur Verfügung zu stellen. Offentlichkeits-
arbeit, eine aktive Akquisitionspolitik und die archivinterne
Koordination stehen im Vordergrund. Sich überschneidende
Interessen der nachlassverwahrenden Institutionen sind

unvermeidlich; Privatarchive sind aber möglichst als Einheit
an einem Aufbewahrungsort zu erhalten. Der Austausch von
Verzeichnissen und die Vernetzung des Zugriffs auf Informa-
tionen dienen der Wissenschaft; ergänzend ist das kollegiale
Gespräch zu fördern. Sammlungsgebiete können durch Rah-

menvereinbarungen abgegrenzt werden. Durch die ausführ-
liehe Publikation des Sammlungskonzepts in der Schn/fen-
reihe des Bzt/iclesarchius, .Stachen und (h/eilen 25, möchten
wir nicht nur Privatarchive als historische Quellen würdigen
und natürliche und juristische Personen auf die Möglichkeit
aufmerksam machen, ihr Privatarchiv im Bundesarchiv zu
deponieren, sondern die Diskussion über das spannende,
aber oft vernachlässigte Thema Privatarchive in Gang brin-
gen und einen Anstoss zu Koordination und Kooperation
unter den nachlassverwahrenden Institutionen geben, damit
die raren Mittel im Sinne einer gesamtschweizerischen Über-

lieferungsbildung eingesetzt werden können.

contact;
Dr. Gahy Kz/ochl/aarl

Schweizerisches ßundesarchin, Archicsfrasse 24, 3003 Bern
E-Mail: gahy./cnoch-mund@har.admin.ch

' Knoch-Mund, Gaby, Repertorium der /lairdsc/iri/tüic/ien /Vac/dässe in den
ßddiot/ie/cen nnd Arc/iiuen der Sc/wceiz. Im Auftrag der Vereinigung
Schweizerischer Archivare und des Verbandes der Bibliotheken und
Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz, bearb. von Anne-Marie
Schmutz-Pfister, 2. stark erw. Aufl. bearb. von Gaby Knoch-Mund, hrsg.
von der AGGS (Quellen zur Schweizer Geschichte, NF IV. Abt., Bd. 8a),
Basel, Krebs (Zugang über Internet /i£tp.7/icwno.admin.c/i/6ar unter
home/Datenbanken oder über die Schweizerische Landesbibliothek).
- International Council on Archives, ISAD-G: Genera/ Internationa/
Standard Arc/iiua/ Description, Ottawa 1994. Auf Deutsch in: Brüning,
Rainer/Hegewaldt, Werner (Bearb.), /nternationa/e Grundsätze /ür die
arc/iiuisc/ie Verzeic/inung. Veröffentlichungen der Archivschule Marburg,
23, Marburg 1994.
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